
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5 der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
2010 — Standpunkt des Rates 

(2010/C 250/07) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 314, in Verbindung mit dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, ins
besondere auf Artikel 106a, 

gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 1 ), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1525/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007 ( 2 ), insbeson
dere auf Artikel 37, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

— Der Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2010 wurde am 17. Dezember 2009 endgül
tig festgestellt ( 3 ). 

— Die Kommission legte am 16. Juni 2010 einen Vorschlag 
mit dem Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5 zum 
Gesamthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 vor — 

BESCHLIESST: 

Einziger Artikel 

Der Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaus
haltsplans Nr. 5 der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
2010 wurde am 13. September 2010 angenommen. 

Der vollständige Text kann über die Website des Rates einge
sehen oder heruntergeladen werden: http://www.consilium. 
europa.eu/ 

Geschehen zu Brüssel am 13. September 2010. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

S. VANACKERE

DE C 250/10 Amtsblatt der Europäischen Union 17.9.2010 

( 1 ) ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1, mit Berichtigungen in ABl. L 25 
vom 30.1.2003, S. 43, und in ABl. L 99 vom 14.4.2007, S. 18. 

( 2 ) ABl. L 343 vom 27.12.2007, S. 9. 
( 3 ) ABl. L 64 vom 12.3.2010.
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